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Vorwort 
 

Das duale Ausbildungssystem stellt in seiner Verzahnung von schulischer und betrieblicher Aus-

bildung mit Blick auf den Arbeitsmarkt, den benötigten qualifizierten Fachkräftenachwuchs und 

hinsichtlich der Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz ein nahezu idealtypisches Ausbil-

dungsmodell dar, von dem die nachwachsende Generation in Deutschland in gleich hohem Maße 

profitiert wie die Wirtschaft. Mitte der neunziger Jahre geriet die Konzeption der dualen Berufs-

ausbildung in Deutschland hinsichtlich ihrer Aktualität und Zukunftsfähigkeit allerdings zunehmend 

in die Kritik, ausgelöst durch sich ändernde Arbeitsanforderungen, verursacht aber auch durch das 

damals zunehmende Auseinanderlaufen von Ausbildungsplatzangebot und demographisch be-

dingter Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Die Lösungsansätze konzentrierten sich sehr schnell 

darauf, die differenzierte Struktur des dualen Ausbildungssystems den veränderten Rahmenbe-

dingungen anzupassen. So fand auf Bundesebene seit dieser Zeit ein grundlegender Modernisie-

rungsprozess statt, in den bis zum Jahr 2014 die überwiegende Zahl der Ausbildungsberufe einbe-

zogen wurde. Profilgebendes Kernelement dieses Modernisierungsprozesses ist, die ehemals 

fachbezogene Ausbildungs- und Prüfungsstruktur stärker an den in Betrieben und Unternehmen 

der Wirtschaft vorhandenen Geschäftsprozessen und Handlungsfeldern zu orientieren. Damit 

wurde die Erwartung verbunden, einen qualitativen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen und 

gleichzeitig die Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft zu stärken.  

 

Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf die für den Berufsschulunterricht bundesweit maßgeben-

den KMK-Rahmenlehrpläne, die von den Ländern mit dem Bund und den Sozialpartnern im Kon-

text der Neuordnung von Ausbildungsordnungen abgestimmt werden. Prägendes Strukturelement 

sind seit dieser Zeit sogenannte Lernfelder, die neben der Orientierung an berufstypischen Ge-

schäftsprozessen auch auf die von den Sozialpartnern völlig neu konzipierte Form der Abschluss-

prüfung Rücksicht nehmen. Die früheren Prüfungsfächer in den Ausbildungsordnungen des Bun-

des wurden durch sogenannte "Prüfungsbereiche" ersetzt, die von Beruf zu Beruf anders konzi-

piert sind und entsprechend dem jeweiligen Berufsbild die geforderten Kompetenzen zusammen-

fassen. 

 

Die Strukturierung der Lehrpläne nach Lernfeldern greift das didaktische Prinzip der Handlungs-

orientierung auf und der Berufsschulunterricht wird stärker auf die Erfahrungswelt der Auszubil-

denden bezogen. Die Planung des Unterrichts geht hierbei nicht von fachsystematisch vollständi-

gen Inhaltskatalogen aus, sondern verfolgt das Ziel, den jungen Menschen während ihrer Ausbil-

dung den Erwerb einer zeitgemäßen beruflichen Handlungskompetenz zu ermöglichen. Die Lehr-

pläne nach der Lernfeldkonzeption setzen somit die Intention neuer und neugeordneter Ausbil-

dungsberufe im dualen System adressatengerecht um und bereiten die Auszubildenden auf eine 

sich ständig verändernde Arbeits- und Berufswelt vor. Die gestaltungsoffenen Strukturen der 

Lehrpläne ermöglichen dabei den Berufsschulen größere Freiräume als dies bei den nach Fä-

chern strukturierten Lehrplänen der Fall ist. Neue Entwicklungen und notwendige Anpassungen 

können so zeitnah und bedarfsorientiert umgesetzt werden. 

 

Neben den fachbezogenen Bildungsplänen sind die Bildungspläne für den berufsübergreifenden 

Bereich und darüber hinaus die Normen und Werte, die Grundgesetz, Landesverfassung und 

Schulgesetz von Baden-Württemberg enthalten, Grundlagen für den Unterricht an den Berufs-

schulen. 
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Erziehungs- und Bildungsauftrag der Berufsschule 
 

Im Rahmen der bundesweit geregelten dualen Berufsausbildung haben sich die Länder auf ein-

heitliche Formulierungen zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Berufsschule verständigt. 

Diese werden vereinbarungsgemäß allen Rahmenlehrplänen voran gestellt und lauten wie folgt: 

 

 

Teil I: Vorbemerkungen 

 

Der vorliegende Lehrplan entspricht dem Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der 

Berufsschule, der durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen wor-

den ist, und der mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt ist. 

 

Der Lehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer 

Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Der Lehrplan be-

schreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlüsse. 

 

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie 

die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte 

der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schülerinnen den Ab-

schluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule. 
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Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule 

 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenverein-

barung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.03.1991 in der je-

weils gültigen Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der 

Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen be-

rufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. Damit werden die 

Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestal-

tung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwor-

tung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt 

die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 

 

 zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 

 zum lebensbegleitenden Lernen, 

 zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zusammen-

wachsen Europas 

ein. 

 

Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 

bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufsschule er-

lassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 

 

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot 

gewährleisten, das 

 

- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte 

handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund 

unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und Schülerinnen 

ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und Gesell-

schaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer 

Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu 

unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 

Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 

 

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu för-

dern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, 

sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie indi-

viduell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
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Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz 

und Sozialkompetenz. 

 

Fachkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und 

Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergeb-

nis zu beurteilen. 

 

Selbstkompetenz
1
 

Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderun-

gen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken 

und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwi-

ckeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverläs-

sigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwick-

lung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 

 

Sozialkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 

Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungs-

bewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Ent-

wicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 

 

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestand-

teil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 

 

Methodenkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von 

Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 

 

Kommunikative Kompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu ge-

hört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen 

und darzustellen. 

 

Lernkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig 

und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuord-

nen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und 

über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für le-

benslanges Lernen zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Der Begriff "Selbstkompetenz" ersetzt den bisher verwendeten Begriff "Humankompetenz". Er berück-

 sichtigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung  
 des DQR auf.  
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Teil III: Didaktische Grundsätze 

 

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 

selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Be-

rufstätigkeit befähigt. 

 

Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit 

der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedanklichen Durchdrin-

gung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus 

der Arbeit vollzogen. 

 

Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an 

handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Unter-

richt eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen 

sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen fol-

gende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 

 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumin-

dest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Beispiel 

technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte. 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf 

ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung 

oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebens-

planung. 

 

Die der Umsetzung dieses Lehrplans zugrunde liegenden rechtlichen Rahmenbedingungen sind in 

der „Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an den Berufsschulen 

(Berufsschulordnung)" in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Die der Berufsschulordnung an-

gefügte Stundentafel enthält die ausgewiesenen Unterrichtsbereiche "Berufsfachliche Kompetenz" 

und "Projektkompetenz".  
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Projektkompetenz 

Die Projektkompetenz geht über die Fachkompetenz hinaus und bildet vorrangig deren Vernet-

zung mit der Methoden-, Personal- und Sozialkompetenz ab. Die überfachlichen Kompetenzen 

zeigen sich z. B. in der Entwicklung von Lösungsstrategien, der Informationsverarbeitung, den 

Techniken der kognitiven Auseinandersetzung mit dem Projektauftrag sowie deren Präsentation. 

In diesem Zusammenhang erkennen die Schülerinnen und Schüler ihre vorhandenen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zum Erreichen dieses Ziels bedarf es der gemeinsamen Planung, 

Durchführung und Kontrolle durch die Lehrkräfte. 
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Umsetzungshinweise für Baden-Württemberg 
 

Die für die Umsetzung dieses Lehrplans erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen sind in 

der „Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an den Berufsschulen 

(Berufschulordnung)" in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Zu den dort in der Stundentafel 

ausgewiesenen Unterrichtsbereichen „Berufsfachliche Kompetenz“ und „Projektkompetenz“ gelten 

folgende allgemeine Hinweise:  

 

Berufsfachliche Kompetenz  

Die Lernfelder im Bereich der Berufsfachlichen Kompetenz orientieren sich in Aufbau und Zielset-

zung an typischen beruflichen Handlungssituationen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben eine 

berufliche Handlungskompetenz, die Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz 

mit der Fähigkeit und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen verbindet. Ziel ist es, die Schülerin-

nen und Schüler zu befähigen, sich eigenständig Wissen anzueignen, Probleme zu lösen, neue 

Situationen zu bewältigen sowie ihren Erfahrungsbereich mit zu gestalten. Diese Zielsetzung lässt 

sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen, wobei u. a. Lernarrangements mit 

methodischen Formen wie Projekt, Planspiel, Fallstudie oder Rollenspiel eine immer größere Be-

deutung erlangen. Lern- und Leistungskontrollen sollen die im Unterricht angestrebten Ziele mög-

lichst umfassend abdecken. Sie dürfen sich nicht auf das Abprüfen erworbener Kenntnisse be-

schränken, sondern sollen handlungsorientierte Aufgabenstellungen enthalten.  

 

Projektkompetenz 

Die Projektkompetenz geht über die Fachkompetenz hinaus und bildet vorrangig deren Vernet-

zung mit der Methoden-, Personal- und Sozialkompetenz ab. Die überfachlichen Kompetenzen 

zeigen sich z. B. in der Entwicklung von Lösungsstrategien, der Informationsverarbeitung, den 

Techniken der kognitiven Auseinandersetzung mit dem Projektauftrag sowie deren Präsentation. 

In diesem Zusammenhang erkennen die Schülerinnen und Schüler ihre vorhandenen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zum Erreichen dieses Ziels bedarf es der gemeinsamen Planung, 

Durchführung und Kontrolle durch die Lehrkräfte.   

 

Ziele und Inhalte 

Die Ziele beschreiben die Handlungskompetenz, die am Ende des schulischen Lernprozesses in 

einem Lernfeld erwartet wird. Formulierungen im Präsens und in der Aktivform betonen das Han-

deln der Schülerinnen und Schüler. Angemessenes Abstraktionsniveau soll u. a. die Offenheit für 

künftige technologische und organisatorische Veränderungen sicherstellen. Die Inhalte gehen aus 

den Zielangaben hervor. Nur soweit sich die Inhalte nicht aus den Zielen ergeben, werden sie ge-

sondert im Lehrplan aufgeführt. Sie konkretisieren die Ziele und beschreiben den Mindestumfang, 

der zur Erfüllung des Ausbildungsziels im Lernfeld erforderlich ist. 

 

Zeitrichtwerte  

Zeitangaben sind Richtwerte für die Anzahl der Unterrichtsstunden. Sie geben den Lehrerinnen und 

Lehrern einen Anhaltspunkt, wie umfangreich die Lehrplaninhalte behandelt werden sollen. Die 

Zeitrichtwerte sind Bruttowerte, sie sind unabhängig von der Länge des jeweiligen Schuljahres und 

enthalten auch die Zeit für Leistungsfeststellungen sowie zur Vertiefung bzw. für Wiederholung.  

 

Reihenfolge  

Bei der zeitlichen Anordnung der Lernfelder ist im Rahmen der didaktischen Jahresplanung der 

Zeitpunkt der Zwischenprüfung bzw. von Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung zu beachten.  
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Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen 

 

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zur Fachkraft für Lederherstellung und 

Gerbereitechnik ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung Fachkraft für Lederherstellung 

und Gerbereitechnik vom 02.07.2015 (BGBl. I S. 1148) abgestimmt. 

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Gerberin/Gerber (Beschluss der Kultusminister-

konferenz vom 25.09.1981) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 

Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen werden 

auf der Grundlage der "Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und 

Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe" (Beschluss der Kultusministerkonferenz 

vom 07.05.2008) vermittelt.
2
 

 

In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) sind 

folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam: 

Die Fachkräfte für Lederherstellung und Gerbereitechnologie nutzen Informations- und Kommuni-

kationssysteme und berücksichtigen rechtliche Rahmenbedingungen sowie Umweltgesichts-

punkte. Das erfordert die Fähigkeit, Sozial- und Selbstkompetenz mit Fach- und Methodenkom-

petenz zu verbinden. Verantwortungsbewusstsein ist wichtige Voraussetzung für die Ausübung 

dieses Berufs.  

Die Lernfelder mit ihren Zielen orientieren sich an beruflichen Handlungsfeldern. Sie sind metho-

disch-didaktisch so umzusetzen, dass sie zur beruflichen Handlungskompetenz führen. Die Ziele 

beschreiben den Qualifikationsstand am Ende des Lernprozesses und stellen den Mindestumfang 

der zu vermittelnden Kompetenzen dar. Inhalte sind in Kursivschrift nur dann aufgeführt, wenn die 

in den Zielformulierungen beschriebenen Kompetenzen konkretisiert werden sollen. Die Lernfelder 

bauen aufeinander auf.  

Praxis- und berufsbezogene Lernsituationen nehmen eine zentrale Stellung in der Unterrichtsge-

staltung ein.  

Die Schülerinnen und Schüler erwerben durch die selbstständige und eigenverantwortliche Bear-

beitung dieser Lernsituationen die erforderlichen Kompetenzen und wenden Lern- und Arbeitsstra-

tegien gezielt an. Sie führen zur Lösung der Lernsituationen eigenständig eine vollständige Hand-

lung durch oder vollziehen diese mindestens geistig nach. 

Selbstständigkeit, vernetztes Denken, Problemlösen sowie die Entwicklung von Einstellungen, 

Haltungen und Motivationen sind Unterrichtsprinzip. Ein wichtiges Ziel ist es, die Schülerinnen und 

Schüler zu unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihre 

Kreativität zu entfalten. 

Der Erwerb von fremdsprachigen Kompetenzen ist mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 

Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, innovativ und im Sinne der Inklusion zu handeln, 

gesundheitsbewusst und gewaltfrei zu leben und Eigenverantwortung für ihr Leben und Lernen zu 

übernehmen. Dem Erwerb von kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen wird über den 

gesamten Ausbildungszeitraum ein angemessener Stellenwert eingeräumt. 

                                                
2
 In Baden-Württemberg sind die Kompetenzen auf Grundlage der "Elemente für den Unterricht der 

Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe" 

(Beschluss der KMK v. 07.05.2008) im Lehrplan Wirtschaftskompetenz und Gemeinschaftskunde 

integriert.  
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In allen Lernfeldern werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Sozia-

les berücksichtigt. 

Die Ziele der Lernfelder 1 bis 6 sind mit den geforderten Qualifikationen der Ausbildungsordnung 

für Teil 1 der Abschlussprüfung abgestimmt. 
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Teil V: Lernfelder 

 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf  

Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 

Lernfelder 
Zeitrichtwerte 

in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Rohware erkennen und beurteilen 60   

2 Haut chemisch auf die Gerbung vorbereiten 100   

3 Haut mechanisch bearbeiten 40   

4 Mineralische Gerbungen durchführen 80   

5 Nichtmineralische Gerbungen durchführen  80  

6 Leder trocknen  60  

7 Leder neutralisieren und Nachgerbungen 
durchführen 

 100  

8 Leder mechanisch bearbeiten  40  

9 Leder färben   60 

10 Leder fetten   40 

11 Leder zurichten   100 

12 Fertigleder beurteilen und zur Abgabe an den 
Kunden vorbereiten 

  80 

Summen: insgesamt 840 Stunden 280 280 280 
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Lernfeld 1: 

 

Rohware erkennen und beurteilen 

 

1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Rohware hinsichtlich Tierart, 

Beschaffenheit und Anforderungen der Weiterverarbeitung zu erkennen und zu beurteilen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die zur Beurteilung der Rohware notwendigen Krite-

rien. Dazu verschaffen sie sich einen Überblick über die Verwendungsmöglichkeiten für Lederar-

ten und grenzen diese von anderen Werkstoffen ab.  

Ausgehend vom herzustellenden Leder planen sie den Verlauf der Rohwarenannahme. Hierzu ver-

schaffen sie sich einen Überblick über die verschiedenen Rohwarenarten, deren histologischen 

Aufbau und Eigenschaften hinsichtlich der weiteren Verarbeitung und die Einteilung in Gewichts-

klassen. Sie informieren sich über die verschiedenen Konservierungsmethoden (Konservierungs-

stoffe, Hilfsmittel zur Konservierung) und deren umweltbezogenen Auswirkungen sowie über die 

Lagerung von Rohwaren. Sie beschaffen sich Informationen über Rohwarenschäden und deren Ur-

sachen. Sie erkundigen sich nach dem Einfluss der Tierhaltung auf die Qualität der Rohware.  

Sie stellen die nötigen Hilfsmittel zur Durchführung der Eingangskontrolle bereit. 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Umgang mit gesundheits- und umweltgefährdenden 

Stoffen und Betriebsmitteln. 

Sie führen Eingangskontrollen durch, überprüfen die Gewichtsklassen und die Konservierung der 

Ware, sortieren nach Rohwarenart und beurteilen Rohwarenschäden. Bei Bedarf wird eine Nach-

konservierung durchgeführt. Sie lagern die Rohware ein und stellen sie nach Verwendungszweck 

bereit. 

Sie setzen Informations- und Kommunikationssysteme ein, um eine Präsentation über die vorlie-

gende Rohware durchzuführen. 

Sie dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse ihrer Rohwarenbeurteilung. 
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Lernfeld 2: 

 

Haut chemisch auf die Gerbung  

vorbereiten 

 

1. Ausbildungsjahr 

         Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Haut mit Hilfe chemischer 

Verfahren auf die Gerbung vorzubereiten. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die chemischen Verfahren zur Herstellung von Blößen. 

Hierzu machen sie sich mit der Einrichtung der Wasserwerkstatt vertraut.  

Sie planen die Vorbereitung der Haut durch unterschiedliche Weichtechniken, Enthaarungs- und 

Hautaufschlussverfahren auf die Gerbung. Sie informieren sich über Sicherheitsvorschriften und 

Schutzmaßnahmen, die im Umgang mit den eingesetzten Chemikalien, Arbeitsgeräten, Maschinen 

und Anlagen einzuhalten sind. Sie erfassen die Wirkung der eingesetzten Chemikalien und Hilfs-

mittel in den einzelnen Prozessschritten (Chemikalien und Hilfsstoffe für Weiche, Äscher, Entkäl-

kung und Beize). Sie erkundigen sich nach der Bedeutung der einzelnen Arbeitsschritte und der 

Wasserbeschaffenheit (Wasserhärte) für die Eigenschaften des fertigen Leders.  

Sie entnehmen die erforderlichen Chemikalien und Hilfsmittel aus Rezepturen und berechnen die 

benötigten Mengen gemäß Partiegröße (Mischungsverhältnis, Berechnung der Dichte). Dabei be-

achten sie die ökologischen Anforderungen an die einzelnen Prozessschritte und eingesetzten 

Chemikalien sowie deren Entsorgung. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Umgang mit 

gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen und Betriebsmitteln. 

Sie reinigen die Haut durch den Weichprozess und stellen den ursprünglichen Wassergehalt und 

die Quellung der Haut her. Sie entfernen Haare, Oberhaut und Naturfett durch Äschern. Sie ent-

kälken und beizen die Blöße nach Rezepturvorgaben. Sie kontrollieren und dokumentieren die 

Prozessparameter (Schnittproben, Flottenkontrollen). 

Sie bewerten die Blößen hinsichtlich ihrer Gerbfähigkeit. 

Sie prüfen die Ergebnisse des Äscher-, Entkälkungs- und Beizprozesses und stellen fest, ob die 

Blöße für die weitere Verarbeitung geeignet ist. 

Sie dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse der Blößenherstellung. 
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Lernfeld 3: 

 

Haut mechanisch bearbeiten 

 

1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Haut mit Hilfe mechani-

scher Verfahren auf die Gerbung vorzubereiten. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die mechanischen Verfahren zur Herstellung von Blö-

ßen. Hierzu machen sie sich mit den maschinellen Einrichtungen der Wasserwerkstatt vertraut. 

Sie planen die Vorgehensweise des Spaltens und Entfleischens der Haut. Hierzu machen sie sich 

mit Anwendung und Funktion der Entfleisch- und Spaltmaschinen sowie den einzuhaltenden Si-

cherheits- und Schutzmaßnahmen vertraut. Sie beachten die hygienerechtlichen Anforderungen an 

Behältnisse und Lagerorte für tierische Nebenprodukte. 

Sie bereiten die Maschinen und Anlagen auf die durchzuführenden Arbeiten vor. 

Sie entfernen das Unterhautbindegewebe mechanisch von der Blöße. Sie trennen die dabei anfal-

lenden Reststoffe (kollagene Nebenprodukte) und stellen diese für die weitere Verwertung bereit. 

Sie spalten die Blößen in Narben- und Fleischspalt unter Berücksichtigung der vorgegebenen 

Spaltstärke. Sie pflegen und reinigen die verwendeten Maschinen und Anlagen.  

Sie überprüfen und bewerten die erhaltenen Blößen bezüglich Einheitlichkeit, Sauberkeit und 

Gleichmäßigkeit der Spaltstärke. 

Sie reflektieren ihre Stärken und Schwächen und ihre Leistungen im Team und treffen Maßnah-

men zur Optimierung ihrer Arbeitsweise. 

Sie überdenken ihr eigenes Verhalten in den jeweiligen Arbeitssituationen und ziehen daraus 

Schlussfolgerungen für ihren künftigen Umgang mit Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten. Sie 

erkennen die Bedeutung von Teamfähigkeit für den Erfolg ihrer Tätigkeit. 
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Lernfeld 4: 

 

Mineralische Gerbungen durchführen 

 

1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Blößen durch unterschied-

liche mineralische Gerbverfahren zu gerben. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den mineralischen Gerbprozess und unterscheiden ver-

schiedene Gerbarten. Sie grenzen die mineralische Gerbung von anderen Gerbverfahren ab. 

Sie planen die Durchführung der mineralischen Gerbung. Dabei berücksichtigen sie die Bedeutung 

der Ladung (isoelektrischer Punkt, kationisch, anionisch) und des pH-Wertes in der Kollagenfaser. 

Sie machen sich über die unterschiedlichen Pickelsäuren und Gerbmittel und deren Bedeutung für 

die anschließende Gerbung kundig. Sie wählen den mineralischen Gerbstoff (Chromgerbstoffe, 

Aluminiumgerbstoffe) unter Berücksichtigung seiner gerberischen Eigenschaften aus. Sie legen das 

geeignete Abstumpfmittel fest. 

Sie berechnen Konzentrationen und Stoffmengen der benötigten Chemikalien und Gerbmittel nach 

Rezeptur und stellen diese bereit. Dabei setzen sie auch geeignete Anwendersoftware ein. Sie be-

reiten die benötigten Arbeitsgeräte, Maschinen und Anlagen sowie die persönliche Schutzausrüs-

tung vor. Sie ermitteln die Materialkosten und schätzen den Zeitaufwand für die Durchführung der 

Arbeiten ab. 

Sie setzen den Pickel nach Rezeptur an und führen anschließend die mineralische Gerbung durch. 

Dabei beachten sie die Vorgaben des Umwelt- und Arbeits- sowie des Gesundheitsschutzes. Sie 

überwachen und kontrollieren die Parameter des Gerbprozesses entsprechend des weiteren Ver-

wendungszwecks des Leders. Sie dokumentieren die Ergebnisse.  

Die Schülerinnen und Schüler hinterfragen die Ergebnisse und beurteilen die Qualität der Leder im 

Hinblick auf die auftragsbezogene Weiterverarbeitung. Sie sind sich ihrer Verantwortung im Ar-

beitsprozess bewusst. 

 

 

 

 



Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik   17 

 
 

 

Lernfeld 5: 

 

Nichtmineralische Gerbungen  

durchführen 

 

2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Blößen mittels nichtmine-

ralischer Gerbverfahren zu gerben. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den nichtmineralischen Gerbprozess und unterscheiden 

verschiedene Gerbarten. Sie grenzen die nichtmineralische Gerbung von anderen Gerbverfahren 

ab.  

Sie planen die Durchführung der nichtmineralischen Gerbung (pflanzliche und synthetische Gerb-

verfahren). Hierbei erfassen sie die Zusammensetzung und Wirkungsweise der eingesetzten Gerb-

stoffe hinsichtlich der geforderten Ledereigenschaften. 

Sie berechnen Konzentrationen und Stoffmengen der benötigten Chemikalien, Gerb- und Hilfs-

mittel nach Rezeptur und stellen diese bereit. Dabei setzen sie auch geeignete Anwendersoftware 

ein. Sie bereiten die benötigten Arbeitsgeräte, Maschinen und Anlagen sowie die persönliche 

Schutzausrüstung vor. Sie ermitteln die Materialkosten und schätzen den Zeitaufwand für die 

Durchführung der Arbeiten ab.  

Sie setzen die Gerbflotte nach Rezeptur an und führen die Gerbung durch. Dabei beachten sie die 

Vorgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes und beziehen prozessökologische und prozessökono-

mische Betrachtungen in die Planung mit ein.  

Sie überwachen und kontrollieren die Parameter des Gerbprozesses entsprechend des weiteren 

Verwendungszweckes des Leders. Sie dokumentieren die Ergebnisse.  

Die Schülerinnen und Schüler hinterfragen die Ergebnisse und beurteilen die Qualität der Leder im 

Hinblick auf die auftragsbezogene Weiterverarbeitung. 
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Lernfeld 6: 

 

Leder trocknen  

 

2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Verfahren zur Ledertrock-

nung durchzuführen. 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen den Einfluss der Trocknung und des Wassergehaltes auf 

die Ledereigenschaften. Hierzu verschaffen sie sich einen Überblick über die Trocknungsverfah-

ren. 

Sie planen den Ablauf der Trocknungsverfahren (Vakuum-, Spannrahmen-, Hängetrocknung). Sie 

erfassen Aufbau und Wirkungsweise der eingesetzten Maschinen und Anlagen. Dabei beachten sie 

die Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen der 

Trocknung, dem Wassergehalt und den Ledereigenschaften her. 

Sie bereiten die Maschinen und Anlagen auf die durchzuführenden Arbeiten vor und stellen den 

Wassergehalt der Leder auf den gewünschten Wert ein. Sie kontrollieren den Trocknungsprozess 

und korrigieren bei Bedarf die Parameter. 

Sie kontrollieren die bearbeiteten Crusts bezüglich Zustand und Qualität, sortieren sie und stellen 

sie für die weitere Verarbeitung bereit. Sie dokumentieren die Ergebnisse. 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Qualität und Beschaffenheit der Leder im Hinblick 

auf die auftragsbezogene Weiterverarbeitung. 
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Lernfeld 7: 

 

Leder neutralisieren und Nachgerb- 

ungen durchführen 

 

2. Ausbildungsjahr 

        Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Leder gemäß angewandter 

Gerbverfahren und vorgesehener Lederarten auftragsgemäß zu neutralisieren und nachzu-

gerben. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Auftrag zur Neutralisation und Nachgerbung und 

die geforderten Eigenschaften des herzustellenden Leders. Sie beurteilen den Zustand des vorlie-

genden Halbfabrikats. 

Sie planen die Nasszurichtungsprozesse und legen die einzelnen Arbeitsschritte, Maschinen und 

Anlagen sowie Chemikalien und Hilfsmittel fest. Sie bestimmen die Wasserhärte und erkennen die 

Bedeutung der Wasserhärte und Wasserbeschaffenheit für Flottenprozesse. 

Sie berechnen anhand der vorgegebenen Rezeptur die benötigten Stoffmengen und Konzentratio-

nen. Dabei setzen sie auch geeignete Anwendersoftware ein. Sie stellen die notwendigen Arbeits-

gefäße und Chemikalien bereit und richten die Maschinen und Anlagen ein. Dabei beachten sie die 

Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen. Sie berechnen die Materialkosten und schätzen 

den Zeitaufwand für die Durchführung der Arbeiten ab. 

Sie arbeiten die Rezeptur ab, indem sie die Hilfsmittel abwiegen, dosieren und zugeben. Sie über-

wachen und dokumentieren die Prozessparameter und reagieren bei Bedarf auf Unregelmäßigkei-

ten. 

Sie beurteilen das Ergebnis des Nasszurichtungsprozesses, erkennen Fehler und leiten Maßnahmen 

zur Behebung ein. Sie optimieren den Arbeitsprozess. 
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Lernfeld 8: 

 

Leder mechanisch bearbeiten 

 

2. Ausbildungsjahr 

          Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Leder mechanisch zu bearbei-

ten. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Einfluss der mechanischen Bearbeitung auf die Le-

dereigenschaften. Dazu vergleichen sie die mechanischen Bearbeitungsverfahren (Abwelken, Fal-

zen, Stollen, Millen, Verdichten, Schleifen, Entstauben). Sie erfassen Aufbau und Wirkungsweise 

der einzusetzenden Maschinen und Anlagen. 

Sie planen den Einsatz der Maschinen und Anlagen und bereiten diese auf die durchzuführenden 

Arbeiten vor. Dabei beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen. 

Sie stellen den Wassergehalt der Leder auf den für die Bearbeitung gewünschten Wert ein. 

Sie stellen die Leder auf die geforderte Stärke, die notwendige Weichheit und Oberflächenbeschaf-

fenheit ein. Anfallende Wertstoffe führen sie der weiteren Verarbeitung zu. Sie kontrollieren die 

bearbeiteten Crusts bezüglich Zustand und Qualität, sortieren sie und stellen sie für die weitere 

Verarbeitung bereit. Bei Störungen an Maschinen und Anlagen leiten sie geeignete Abhilfemaß-

nahmen ein. 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Qualität und Beschaffenheit der Leder im Hinblick 

auf die auftragsbezogene Weiterverarbeitung.  

Sie beurteilen das Ergebnis der mechanischen Bearbeitungen, erkennen Fehler und leiten Maß-

nahmen zur Behebung ein. Sie optimieren die Arbeitsprozesse. 
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Lernfeld 9: 

 

Leder färben 

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Leder nach Kundenauftrag zu 

färben. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das vom Kunden vorgelegte Farbmuster (Farbton, Far-

bintensität, Farbhelligkeit und Durchfärbegrad). Für die Erstellung der Rezeptur verschaffen sie 

sich einen Überblick über die verschiedenen Farbstoffgruppen und deren färberische Eigenschaf-

ten. Sie unterscheiden die unterschiedlichen Färbemethoden und informieren sich über den Ein-

fluss unterschiedlicher Prozessparameter auf das Ergebnis der Färbung. Sie beachten mögliche 

Färbefehler. 

Sie planen die Durchführung der Färbung und wählen die Farbstoffe und Färbereihilfsmittel aus. 

Sie berechnen die benötigten Mengen der Farbstoffe und Hilfsmittel nach Rezepturangaben. Dabei 

setzen sie auch geeignete Anwendersoftware ein. Sie richten die Maschinen und Anlagen ein. Da-

bei beachten sie die Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen. Sie berechnen die Material-

kosten und schätzen den Zeitaufwand für die Durchführung der Arbeiten ab. 

Sie führen die Färbung durch. Sie kontrollieren, dokumentieren und beurteilen die Prozesspara-

meter. Sie beheben mögliche Färbefehler. 

Sie prüfen und vergleichen das gefärbte Leder mit den Mustervorgaben des Kunden. 
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Lernfeld 10: 

 

Leder fetten 

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Leder nach Kundenauftrag zu 

fetten.  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das vom Kunden vorgelegte Muster auf haptische Ei-

genschaften. Für die Erstellung der Rezeptur verschaffen sie sich einen Überblick über die ver-

schiedenen Fettungsmittel und deren Eigenschaften. Sie unterscheiden die unterschiedlichen Fet-

tungsmethoden und informieren sich über den Einfluss unterschiedlicher Prozessparameter auf das 

Ergebnis der Fettung. Sie beachten mögliche Fettungsfehler. Sie erkundigen sich nach der Bedeu-

tung der Fettung für die Eigenschaften des Fertigleders.  

Sie planen die Durchführung der Fettung. Sie berechnen die benötigten Mengen nach Rezepturan-

gaben. Sie richten die Maschinen und Anlagen ein. Dabei beachten sie die Sicherheitsvorschriften 

und Schutzmaßnahmen. Sie berechnen die Materialkosten und schätzen den Zeitaufwand für die 

Durchführung der Arbeiten ab. 

Sie führen die Fettung durch. Sie kontrollieren, dokumentieren und beurteilen die Prozessparame-

ter. Sie beheben mögliche Fettungsfehler. 

Sie prüfen und vergleichen das gefettete Leder mit den Mustervorgaben des Kunden.  
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Lernfeld 11: 

 

Leder zurichten  

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Lederoberflächen zurichten 

und mechanisch bearbeiten zu können. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das vom Kunden vorgelegte Muster auf haptische und 

optische Eigenschaften. Dabei unterscheiden sie Lederarten nach ihrer Zurichtung. Sie informieren 

sich über Aufbau, Bestandteile und Eigenschaften der einzelnen Schichten einer Zurichtung. Die 

Schülerinnen und Schüler wählen das für den Kundenauftrag geeignete Zurichtverfahren, die Ap-

plikationstechnik und die Möglichkeiten Oberflächen mechanisch zu bearbeiten (Bügeln, Prägen) 

aus. Hierzu machen sie sich mit den entsprechenden Maschinen und Anlagen vertraut. Sie beach-

ten mögliche Fehler in der Zurichtung. 

Sie planen die Durchführung der Zurichtung, Applikation und der mechanischen Bearbeitung. Sie 

berechnen Materialbedarf, Auftragsmengen sowie Zusammensetzung der Zurichtflotte und stellen 

die benötigten Bestandteile und Hilfsmittel bereit. Sie richten die benötigten Arbeitsgeräte, Ma-

schinen und Anlagen ein. Dabei beachten sie die Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen. 

Sie berechnen die Materialkosten und schätzen den Zeitaufwand für die Durchführung der Arbei-

ten ab. 

Sie führen die Zurichtung durch. Sie kontrollieren, dokumentieren und beurteilen die Prozesspa-

rameter. Sie überprüfen und beurteilen Optik, Haptik und Deckungsgrad der Lederoberflächen. Sie 

bügeln und prägen die Oberflächen des Leders. Sie beheben mögliche Zurichtungsfehler. 

Sie bewerten und vergleichen das zugerichtete Leder mit den Mustervorgaben des Kunden. Sie 

dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse der Zurichtung.  

Sie reflektieren die Bedeutung der Zurichtung für den Charakter des Fertigleders. 
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Lernfeld 12: 

 

Fertigleder beurteilen und zur Abgabe an 

den Kunden vorbereiten 

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Fertigleder zu prüfen und zu 

beurteilen sowie zur Abgabe an den Kunden vorzubereiten. 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen das Fertigleder. Hierzu verschaffen sie sich einen Über-

blick über die zur Verfügung stehenden Prüfverfahren zur Lederbeurteilung. Sie informieren sich 

über mögliche Lederfehler und deren Auswirkungen für die Verwendbarkeit des Fertigleders. Sie 

beachten Normen und Richtlinien, die für die Prüfverfahren und Prüfgeräte gelten. Sie machen 

sich bewusst, dass der Werkstoff Leder nach Fläche gehandelt wird und informieren sich über ak-

tuelle Lederpreise. 

Sie erkundigen sich über Methoden der Flächenbestimmung und über Maßeinheiten für Flächen. 

Sie informieren sich über die Kriterien, die beim Verpacken, Versandfertigmachen und Lagern von 

Leder eingehalten werden müssen. 

Sie planen das zur Lederart passende Prüfverfahren (organoleptische, physikalische, chemische 

Prüfverfahren). Sie stellen die dafür notwendigen Hilfsmittel und Prüfgeräte bereit. 

Sie führen die Probennahme, Probenvorbereitung und Prüfungen durch. Sie dokumentieren die 

Ergebnisse und vergleichen sie mit den Vorgaben der Kunden. Sie führen die Flächenmessung 

durch, zeichnen das Leder aus und protokollieren die Ergebnisse. Zur Abgabe an den Kunden ver-

packen und lagern sie die gemessenen Leder unter geeigneten Bedingungen.  

Auf Grundlage des Vergleichs zwischen Kundenvorgaben und Fertigleder bilden sie sich ein Ur-

teil über die erreichte Qualität. Sie reflektieren inwieweit das Ziel der Herstellung eines verkaufs-

fähigen Produktes erreicht wurde. 

Sie entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, auch unter Aspekten der Nach-

haltigkeit. Sie zeigen die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und bewerten die Möglichkeiten 

der Fort- und Weiterbildung aus beruflicher und persönlicher Perspektive. 

 

 

 

 

 



Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 25 

 

 

Teil VI: Lesehinweise 
 

 

 

 

 
Lernfeld 1: 

 

 
Rohware erkennen und 

beurteilen 

 

1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Roh-

ware hinsichtlich Tierart, Beschaffenheit und Anforderungen der 

Weiterverarbeitung zu erkennen und zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die zur Beurteilung der Roh-
ware notwendigen Kriterien. Dazu verschaffen sie sich einen Überblick 
über die Verwendungsmöglichkeiten für Lederarten und grenzen diese 
von anderen Werkstoffen ab.  

Ausgehend vom herzustellenden Leder planen sie den Verlauf der 
Rohwarenannahme. Hierzu verschaffen sie sich einen Überblick über die 
verschiedenen Rohwarenarten, deren histologischen Aufbau und Eigen-
schaften hinsichtlich der weiteren Verarbeitung und die Einteilung in Ge-
wichtsklassen. Sie informieren sich über die verschiedenen Konservie-
rungsmethoden (Konservierungsstoffe, Hilfsmittel zur Konservierung) 
und deren umweltbezogenen Auswirkungen sowie über die Lagerung 
von Rohwaren. Sie beschaffen sich Informationen über Rohwaren-
schäden und deren Ursachen. Sie erkundigen sich nach dem Einfluss 
der Tierhaltung auf die Qualität der Rohware.  

Sie stellen die nötigen Hilfsmittel zur Durchführung der Eingangskontrolle 
bereit. 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Umgang mit gesundheits- 
und umweltgefährdenden Stoffen und Betriebsmitteln. 

Sie führen Eingangskontrollen durch, überprüfen die Gewichtsklassen 
und die Konservierung der Ware, sortieren nach Rohwarenart und 
beurteilen Rohwarenschäden. Bei Bedarf wird eine Nachkonservierung 
durchgeführt. Sie lagern die Rohware ein und stellen sie nach 
Verwendungszweck bereit. 

Sie setzen Informations- und Kommunikationssysteme ein, um eine Prä-
sentation über die vorliegende Rohware durchzuführen. 

Sie dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse ihrer Rohwaren-
beurteilung. 

 

 

Angabe des Ausbildungsjahres; 

40, 60, 80 oder 100 Stunden 
fortlaufende 

Nummer 

Kernkompetenz der übergeordneten beruflichen 

Handlung ist niveauangemessen beschrieben 

1. Satz enthält 

generalisierte Be-

schreibung der 

Kernkompetenz 

(siehe Bezeichnung 

des Lernfeldes) am 

Ende des Lernpro-

zesses des Lernfel-

des 

offene Formulierungen ermöglichen 

den Einbezug organisatorischer und 

technologischer Veränderungen 

offene Formulie-

rungen ermöglichen 

unterschiedliche 

methodische Vor-

gehensweisen unter 

Berücksichtigung der 

Sachausstattung der 

Schulen 

Gesamttext gibt 

Hinweise zur Ge-

staltung 

ganzheitlicher 

Lernsituationen 

über die Hand-

lungsphasen hin-

weg 

verbindliche Min-

destinhalte sind 

kursiv markiert 

Komplexität und 

Wechselwirkungen 

von Handlungen 

sind berücksichtigt 

Fach-, Selbst-, Sozialkompetenz; 

Methoden-, Lern- und kommunikative 

Kompetenz sind berücksichtigt 


